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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11. Januar 2024, in dem Sie die 

Beantwortung der Schriftlichen Frage 1/017 als unzureichend beschreiben. 

Hiermit erläutere ich Ihnen gern die Hintergründe der erfolgten Einstufung.  

Informationen zur Durchführung eines Investitionsprüfverfahrens lassen 

verschiedene Rückschlüsse zu, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der 

Unternehmen betreffen. So lässt die Durchführung eines 

Investitionsprüfverfahrens in bestimmten Konstellationen den Schluss zu, 

dass ein Unternehmen einer der Fallgruppen des § 55a Absatz 1 

Außenwirtschaftsverordnung (AWV) unterfällt. Durch die Bestätigung der 

Durchführung eines Investitionsprüfverfahrens erlangt die Allgemeinheit 

ferner Kenntnis, dass das der Transaktion zugrunde liegende Rechtsgeschäft 

bis zum Abschluss des Investitionsprüfverfahrens schwebend unwirksam ist 

(§ 15 Absatz 2 AWG) und die Transaktion unter Umständen mehrere Monate 

nicht vollzogen werden darf (§ 15 Absatz 3 AWG). Sofern es sich beim 

Zielunternehmen um eine Aktiengesellschaft handelt, ist die Information 

über ein laufendes Investitionsprüfverfahren zudem kursrelevant.  
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Des Weiteren gibt es auch Fälle, in denen die Mitarbeiter eines 

Unternehmens noch nicht über die geplante Veräußerung informiert 

worden sind. Die genannten Aspekte veranschaulichen, dass die Information 

über die Durchführung eines Investitionsprüfverfahrens für ein 

Unternehmen wirtschaftliche Bedeutung hat.  

Aus den vorgenannten Gründen ist die von Ihnen gewünschte Auskunft als 

Verschlusssache eingestuft und kann in der Geheimschutzstelle des 

Bundestags eingesehen werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Udo Philipp 


